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GmbH Gesellschaft mit beschränkter Haftung
 GrEStG Grunderwerbsteuergesetz
 GrEStG1919 Grunderwerbsteuergesetz vom 12. September 1919 (RGBl. 1919, 

S. 1617)
 GrEStG1940 Grunderwerbsteuergesetz vom 29. März 1940 (RGBl. I 1940, 585)
 GrEStG1983 Grunderwerbsteuergesetz vom 17. Dezember 1983 (BGBl. I 1982, 

1777)
GrS Großer Senat des Bundesfinanzhofs
HFR Höchstrichterliche Finanzrechtsprechung (Zeitschrift)
Hrsg. Herausgeber
JStG 1997 Jahressteuergesetz vom 20. Dezember 1996 (BGBl. I 1996, S. 2049)
lit. Buchstabe (littera)
MittBayNot Mitteilungen des Bayerischen Notarvereins, der Notarkasse und 

der Landesnotarkammer Bayern
NJW Neue juristische Wochenschrift (Zeitschrift)
Nr. Nummer
NRW Nordrhein-Westfalen
NWB Neue Wirtschafts-Briefe (Zeitschrift)
NZG Neue Zeitschrift für Gesellschaftsrecht (Zeitschrift)
RAO Reichsabgabenordnung
RFH Reichsfinanzhof
RFHE Sammlung der Entscheidungen und Gutachten des Reichsfinanz-

hofs
RGBl. Reichsgesetzblatt
Rn. Randnummer
RS Rechtsspruch
RStBl. Reichssteuerblatt
RStempelG1909 Reichsstempelgesetz vom 15. Juli 2009 (RGBl. 1909, S. 833)
StÄndG 2001 Gesetz zur Änderung steuerlicher Vorschriften (Steueränderungs-

gesetz) vom 20. Dezember 2001 (BGBl. I 2001, S. 3794)
StÄndG 2015 Steueränderungsgesetz vom 2. November 2015 (BGBl. I 2015, 

S. 1834)
StAnpG1934 Steueranpassungsgesetz vom 16. Oktober 1934 (RGBl. 1934, 925)
Stbg Die Steuerberatung (Zeitschrift)
StBW Steuerberater Woche
StEntlG 1999/2000/2002 Steuerentlastungsgesetz 1999/2000/2002 vom 24. März 1999 

(BGBl. I 1999, S. 402)
st. Rspr. ständige Rechtsprechung
StuW Steuer und Wirtschaft (Zeitschrift)
Treuhanderlass Gleich lautende Erlasse der obersten Finanzbehörden der Länder 

zu grundstücksbezogenen Treuhandgeschäften sowie zu Grund-
stückserwerben durch Auftragnehmer bzw. Geschäftsbesorger 
vom 12. Oktober 2007, VV BW FinMin 2007-10-12 3-S 450.0/84

Tz. Textziffer
Überbl v Überblick von
Ubg Die Unternehmensbesteuerung (Zeitschrift)
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UmwStG Umwandlungssteuergesetz
UStG Umsatzsteuergesetz
UVR Umsatzsteuer- und Verkehrsteuer- Recht (Zeitschrift)
Var. Variante
Verf. Verfasser 
VersStG Versicherungssteuergesetz
Vorb. Vorbemerkung
WEG Gesetz über das Wohnungseigentum und das Dauerwohnrecht
ZuwStG1911 Zuwachssteuergesetz vom 14. Februar 1911 (RGBl. 1911, S. 53)
ZVG Gesetz über die Zwangsversteigerung und die Zwangsverwaltung

Im Übrigen wird verwiesen auf: Kirchner, Abkürzungsverzeichnis der Rechtssprache, 
8. Auflage 2015 



§ 1 Allgemeines

A. Problemaufriss und Relevanz

Seit der Föderalismusreform I1 können die Bundesländer den Steuersatz der 
Grunderwerbsteuer individuell bestimmen (Art. 105 Abs. 2a S. 2 GG) und damit 
ein neues, von § 11 Abs. 1  GrEStG abweichendes Recht schaffen, ohne dass es 
einer Freigabe durch den Bund bedarf.2 Die Grunderwerbsteuer ist daher in den 
letzten Jahren vermehrt in den Gesetzgebungsfokus vieler Bundesländer gerückt3 
und der Grunderwerbsteuersatz wurde – mit der Begründung der Senkung der Neu-
verschuldung und des Einhaltens der Schuldenbremse im Jahr 20204 – sukzessive5 
erhöht. Infolgedessen haben die Unterschiede zwischen den Grunderwerbsteuer-
sätzen der einzelnen Bundesländer nicht unbeachtliche Ausmaße angenommen. So 
beträgt der derzeit geltende Grunderwerbsteuersatz in Bayern und Sachsen unver-
ändert 3,5 %, während er beispielsweise in Brandenburg, Nordrhein-Westfalen, im 
Saarland, in Schleswig-Holstein und Thüringen auf aktuell 6,5 % erhöht wurde.6   

Zur Vermeidung dieser erhöhten wirtschaftlichen Belastung haben steuer-
liche Berater im Vorfeld von Grundstückstransaktionen teils komplexe grund-
erwerbsteueroptimierende Gestaltungen, sog. RETT-Blocker-Strukturen7 entwi-
ckelt. Diese zielen insbesondere darauf ab, bei einem Rechtsträgerwechsel die 
grunderwerbsteuerrechtliche Zuordnung eines inländischen Grundstücks durch 
Zwischenschaltung einer Gesellschaft, an der ein Fremder wirtschaftlich nicht 
oder nur geringfügig beteiligt ist, zu verhindern8. Weitere Gestaltungsvariante war 
der zeitlich gestreckte Anteilserwerb.9 Mit Einführung des § 1 Abs. 3a  GrEStG10 
hat der Gesetzgeber insbesondere diesen Gestaltungsmöglichkeiten einen Riegel 
vorgeschoben, um zukünftige Steuerausfälle in Millionenhöhe zu verhindern11. 

 1 Verkündet am 31.8.2006 in BGBl. I 2006, S. 2034.
 2 Wernsmann, in: H / H/Sp (AO / FGO Kommentar) (257. EL), § 4 AO. Rn. 379.
 3 Zu Lösungsvorschlägen der Politik auf steigende Grunderwerbsteuersätze: Schanko, UVR 
2016, 16 ff.
 4 Z. B. Landtag NRW Drs. 16/7147 vom 28. Oktober 2014, S. 1.
 5 Übersicht in Pahlke / Franz,  GrEStG (2018), § 11 Rn. 4.
 6 Pahlke / Franz,  GrEStG (2018), § 11 Rn. 4; Griesar / Jochum,  GrEStG, § 11 Rn. 5.
 7 RETT (Real Estate Transfer Tax) hierzu statt vieler z. B. Behrens, DStR 2013, 1405 ff. 
und Schanko, UVR 2014, 44 ff. 
 8 BT Drs. 17/13033 vom 10.4.2013, S. 110, rechte Spalte.
 9 Griesar / Jochum,  GrEStG, § 1 Rn. 393.
 10 Durch Art. 26 des AmtshilfeRLUmsG vom 26.6.2013, BGBl. I 2013, S. 1809.
 11 BT Drs. 17/13033 vom 10.4.2013, S. 110, rechte Spalte.
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Weitere Maßnahmen zur Verhinderung von Steuergestaltungen wurden in der 
Finanzministerkonferenz vom 21. Juni 2018 diskutiert und sind teils in dem Refe-
rentenentwurf des BMF mit gleichem Datum enthalten12. Im Vordergrund stehen 
Steuergestaltungen mit Share Deals; angedacht ist bei sämtlichen Ergänzungs-
tatbeständen die Beteiligungsgrenze von bisher 95 % auf 90 % abzusenken sowie 
deren derzeitige Fünfjahresfristen auf zehn Jahre zu verlängern. Weiterhin soll 
die bislang nur für grundstücksbesitzende Personengesellschaften geltende Be-
trachtung der kumulierten Gesellschafterwechsel in modifizierter Form auch auf 
grundstücksbesitzende Kapitalgesellschaften ausgeweitet werden.13 

Der zeitliche Geltungsbereich der geplanten Verschärfungen ist derzeit noch 
unklar.14 Für den Fall einer beabsichtigten Rückwirkung auf den Zeitpunkt zum 
21. Juni 2018 stellen sich Fragen der verfassungsrechtlichen Zulässigkeit einer 
solchen (echten) Rückwirkung (Rückbewirkung von Rechtsfolgen).15 Eine Rück-
wirkung auf den 21. Juni 2018 wird im Ergebnis verfassungswidrig sein, weil nach 
derzeitiger Rechtslage der verfassungsrechtliche Vertrauensschutz in den Bestand 
der bisherigen Rechtsordnung höher wiegt und die Pressemitteilung vom 21. Juni 
2016 dieses Vertrauen nicht zerstört hat.16 Aber auch in den Fällen, in denen sich 
der zeitliche Anwendungsbereich etwaiger verschärfter Vorschriften bspw. nach 
der Veröffentlichung im BGBl. (so z. B. bei § 23 Abs. 13  GrEStG) richten wird, 
stellt sich bei den Erwerbsvorgängen der § 1 Abs. 2a bis 3a  GrEStG die Frage, 
welche Rechtslage bei zeitlichem Auseinanderfallen von schuldrechtlichen (Sig-
ning) und dinglichen Rechtsgeschäften (Closing) bei zwischenzeitlicher Gesetzes-
verschärfung gilt.17 Davon abhängig könnte zur Vermeidung nicht beabsichtigter 
Grunderwerbsteuerbelastungen der Anwendungsbereich des § 16  GrEStG wieder 
verstärkt in den Fokus der Beratungspraxis geraten. 

Denn auch ohne grunderwerbsteueroptimierende Gestaltungen ist und wird in 
Zukunft der nicht zu unterschätzende Kostenfaktor der Grunderwerbsteuer nur 
unter den Voraussetzungen des § 16  GrEStG nachträglich zu beseitigen sein. § 16 

 12 Nunmehr Gesetz zur Vermeidung von Umsatzsteuerausfällen beim Handel mit Waren 
im Internet und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften, Gesetzentwurf der Bundes-
regierung vom 10. August 2018, BR Drs. 372/18.
 13 Im Einzelnen: https://finanzen.hessen.de/presse/pressemitteilung/laenderfinanzminister-
beschliessen-konsequentes-vorgehen-gegen-share-deals-bei-der-grunderwerbsteuer, abgeru-
fen am 13.11.2018.
 14 So auch Joisten, GmbHR 2018, 1041 (1041); Behrens / Dworog, BB 2018, 1943 (1947); 
Wagner, DB 2018, 1553.
 15 Dies zurecht verneinend z. B.: Joisten, GmbHR 2018, 1041 (1042); zur Rückwirkung siehe 
Wernsmann, in: H / H/Sp (AO / FGO Kommentar) (257. EL), § 4 AO Rn. 712 ff., zu den Begriff-
lichkeiten insbesondere Rn. 714, 715.
 16 Hierzu auch Joisten, GmbHR 2018, 1041 (1042); Fischer, Vertrauen in die Grunderwerb-
steuer, Beitrag vom 28.09.2018.
 17 Diese Frage wird gleichfalls aufgeworfen und beantwortet von Joisten, GmbHR 2018, 
1041 (1042 f.).
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 GrEStG stellt eine besondere verfahrensrechtliche und materiell-rechtliche Kor-
rekturvorschrift zur Rückabwicklung von grunderwerbsteuerlichen Erwerbsvor-
gängen dar. Danach ist, vereinfacht dargestellt, die Grunderwerbsteuer unter be-
stimmten Voraussetzungen ganz / zum Teil nicht oder niedriger festzusetzen oder 
bereits festgesetzte Steuern zu erstatten, wenn ein Verpflichtungsgeschäft (regel-
mäßig Kaufvertrag) rückgängig gemacht (§ 16 Abs. 1  GrEStG), das Grundstücks-
eigentum zurückerworben (§ 16 Abs. 2  GrEStG) oder die Gegenleistung nachträg-
lich herabgesetzt wurde (§ 16 Abs. 3  GrEStG). 

Der Weg der Inanspruchnahme des § 16  GrEStG ist dabei alles andere als ein-
fach. Eine vertiefte Untersuchung dieser besonderen Korrekturvorschrift des § 16 
 GrEStG erfolgte bislang nicht – anders hingegen zu einzelnen Erwerbsvorgängen, 
insbesondere des § 1 Abs. 2, Abs. 2a oder Abs. 3  GrEStG18. Ohne auf die Ergeb-
nisse der nachfolgenden Untersuchung vorzugreifen, lassen sich bei Betrachtung 
des gesetzlichen Regelwerks Anwendungs- und Verständnisprobleme erahnen, so 
beispielsweise unter welchen Voraussetzungen ein Erwerbsvorgang als im Sinne 
der Vorschrift rückgängig gemacht anzusehen bzw. das Grundstückseigentum zu-
rückerworben ist. Es ist daher nicht verwunderlich, dass eine erhebliche Zunahme 
finanzgerichtlicher Verfahren zu beobachten ist, welche die Rechtsanwendung und 
damit zugleich die Rechtsauslegung des § 16  GrEStG betreffen.19 

Als besonders streitanfällig zeigen sich die Rückgängigmachung eines Er-
werbsvorgangs nach § 16 Abs. 1  GrEStG und der Rückerwerb des Eigentums an 
dem Grundstück nach § 16 Abs. 2  GrEStG (zusammen als „Rückabwicklung“) im 
Zusammenhang mit sog. Weiterveräußerungsfällen20 (nachfolgend „Zweiterwerbs-
fälle“21). Dies sind Fälle, in denen in einem zeitlichen und / oder wirtschaftlichen 
Zusammenhang der ursprüngliche Erwerber22 oder ein Dritter im Rahmen der 
Rückabwicklung des Ersterwerbs Einfluss auf die Weiterveräußerung (nach-
folgend auch „Zweiterwerb“) über dasselbe Grundstück nehmen. Hierbei stellt 

 18 Jüngst zu § 1 Abs. 2a  GrEStG: Eulau, Die wirtschaftliche Betrachtungsweise im Grund-
erwerbsteuerrecht (2017); zu § 1 Abs. 2  GrEStG: Hartlich, Die Verwertungsmöglichkeit in 
der Grunderwerbsteuer (2016); zu § 1 Abs. 3  GrEStG Rothenöder, Der Anteil im Sinne des 
§ 1 Abs. 3  GrEStG (2009).
 19 Hierzu ab S. 77 ff.
 20 Explizite Verwendung des Begriffs „Weiterveräußerungsfälle“ in: Loose, in: Boruttau 
 GrEStG (2018), § 16 Rn. 65 ff.; Pahlke, in:  GrEStG (2018), § 16 Rn. 34; Müller-Horn, EFG 
2016, 746 (746); FG Hamburg, Gerichtsbescheid vom 1.2.2016 – 3 K 130/15, EFG 2016, 743.
 21 Begriffswahl erfolgte in Anlehnung an den sog. (gutgläubigen) Zweiterwerb bspw. einer 
Vormerkung oder einer Hypothek, siehe hierzu auch Wellenhofer, Sachenrecht (2018) ab. 
S. 299 ff. und S. 470 ff., weil hier wie dort der Ersterwerber Einfluss auf den (unmittelbar nach-
folgenden) Zweiterwerb, regelmäßig durch Abtretung von Ansprüchen, ausübt.
 22 Im BGB werden die Begriffe „Veräußerer“ und „Erwerber“ dem Verfügungsgeschäft vor-
behalten, während es im Verpflichtungsgeschäft um Käufer und Verkäufer geht. Obgleich das 
 GrEStG diese Terminologie übernimmt (Begründung zum  GrEStG 1940, RStBl. 1940, S. 377, 
S. 389 unter § 9 Abs. 1 Nr. 1) wird im Folgenden stets, d. h. ohne Differenzierung nach schuld- 
und sachenrechtlichem Rechtsgeschäft, vom Veräußerer und vom Erwerber gesprochen.


